TIP DES MONATS 11

Die Heimlichkeiten der Ehefrau

Ein Autofahrer musste bei einer Verkehrskontrolle zugeben, dass er seinen Führerschein nicht bei sich hatte. Die Nachforschungen der Polizei ergaben, dass dem Autofahrer ein Bussgeldbescheid zugestellt worden war, der ein einmonatiges Fahrverbot enthielt. Der Führerschein war daraufhin auch der Bussgeldstelle übersandt worden. Autofahrer wurde nun wegen Fahrens ohne Führerschein angeklagt.

Zu seiner Verteidigung führte er aus, dass seine Ehefrau hinter seinem Rücken den Bussgeldbescheid in Empfang genommen habe und anschliessend ebenso heimlich seinen Führerschein an die Behörde übersandte. Und er hatte mit dieser Geschichte Erfolg!

Denn das Fahren ohne Fahrerlaubnis ist nur dann strafbar, wenn es vorsätzlich oder fahrlässig erfolgt. Wenn der Autofahrer aber von den Heimlichkeiten seiner Ehefrau nichts wusste und auch nichts wissen konnte, fehlt es nicht nur am Vorsatz, sondern bereits an der Fahrlässigkeit. Da ihm ein schuldhaftes Verhalten insoweit nicht vorgeworfen werden konnte, wurde er vom Vorwurf des Fahrens ohne Fahrerlaubnis freigesprochen.

(Oberlandesgericht Hamm, NVZ 01, 224)

